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 Veröffentlicht am 24.02.1998

Norm

LGVÜ Art6 Nr3

Rechtssatz

Der bloße Sachzusammenhang, daß Gläubigerin der Kaufpreisforderungen jene Gesellschaft ist, an der der

Widerbeklagte beteiligt war, vermag das eng auszulegende Konnexitätserfordernis des Art. 6 Nr. 3 EGVÜ zwischen

Klage und Widerklage nicht zu erfüllen.
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